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1.  
 
Stellt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren ein, in welchem gegen die beschuldigte Person eine 
Strafverfolgungsmaßnahme im Sinne des § 2 StrEG vollzogen worden ist, so wird dieser die Mitteilung über 
die Einstellung zugestellt. In der Einstellungsnachricht wird die beschuldigte Person über ihr Recht, einen 
Antrag auf Feststellung der Entschädigungspflicht der Staatskasse zu stellen, über die in § 9 Abs. 1 Satz 4 
StrEG vorgeschriebene Frist sowie über das nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 StrEG zuständige Gericht 
belehrt.

War die Erhebung der öffentlichen Klage von der verletzten Person beantragt, so wird die beschuldigte 
Person ferner darüber belehrt, dass über die Entschädigungspflicht nicht entschieden wird, solange durch 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Erhebung der öffentlichen Klage herbeigeführt werden kann. 
Bei der Belehrung wird darauf geachtet, dass sie nicht als Zusicherung einer Entschädigung 
missverstanden wird.


